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Einladung zum
„Senioren-Abend-Treff“
Am Dienstag, 8. März, ab 18.30 Uhr
findet im Restaurant „Spinnrädl“,
Bierstube, Schillerstraße 1, erstmals
ein Abendtreffen für Senioren statt.
Der Seniorenbeirat der Stadt Kaisers-
lautern lädt dazu herzlich ein.

In gemütlicher Runde können Fra-
gen, Anliegen, Kritik und Impulse, äl-
tere Menschen in Kaiserslautern be-
treffend, eingebracht werden. Gleich-
zeitig ist dies eine gute Gelegenheit,
Mitglieder des Seniorenbeirats und
deren Arbeitsbereiche kennenzuler-
nen.

Die Senioren-Abend-Treffen finden
in Zukunft an jedem zweiten Dienstag
im Monat ab 18.30 Uhr im Restaurant
„Spinnrädl“ statt. Eine Anmeldung ist
nicht nötig, nähere Auskünfte gerne
per E-Mail über seniorenbeirat@kai-
serslautern.de oder telefonisch
0631/59451 ab 17 Uhr. |ps

Stadtratssitzung
wird nicht gestreamt

Die Sitzung des Stadtrats am Mon-
tag, 7. März, in der Fruchthalle wird
nicht in hybrider Form durchgeführt
und damit auch nicht im Internet ge-
streamt. Die dafür erforderliche
Zwei-Drittel-Mehrheit unter den
Ratsmitgliedern kam nicht zustande.
Es besteht jedoch die Möglichkeit,
die Sitzung vor Ort in der Fruchthalle
zu verfolgen. Es gelten die aktuellen
Corona-Regeln. Informationen zur
Tagesordnung finden sich im Ratsin-
formationssystem auf der städti-
schen Homepage www.kaiserslau-
tern.de. |ps

OB ruft zur Solidarität mit der Ukraine auf

Anlässlich des Angriffs Russlands auf
die Ukraine hat Oberbürgermeister
Klaus Weichel am Sonntag die Kai-
serslauterer Bevölkerung zur Solidari-
tät mit dem ukrainischen Volk und zu
Spenden aufgerufen. „Der Krieg ge-
gen die Ukraine ist ein Angriff auf die
Demokratie eines friedliebenden Vol-
kes und eine humanitäre Katastro-
phe, die Leid und Schmerz über Zig-
tausende unschuldige Menschen
bringt. Die Stadt Kaiserslautern und
ihre Bürgerinnen und Bürger stehen
an der Seite ihrer ukrainischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger und der
ukrainischen Bevölkerung“, so das
Stadtoberhaupt. „Gerade weil wir das
friedliche Zusammenleben der russi-
schen und ukrainischen Gemeinde in
Kaiserslautern sehen, müssen dieser
sinnlose Krieg und die barbarischen
Handlungen sofort ein Ende finden
und der politische Dialog gesucht
werden!“

Der Stadtvorstand rief umgehend
den Krisenstab ein, um die zahlrei-
chen Hilfsangebote aus der Bevölke-
rung zu koordinieren und sich auf Auf-
nahme von Flüchtenden aus den
Kriegsgebieten vorzubereiten. „Der
Stadtvorstand bekennt sich auch im
Namen der Stadtverwaltung und vie-
ler Stadtratsmitglieder zum gefassten
Stadtratsbeschluss, Kaiserslautern
zum sicheren Hafen zu erklären.
Ukrainerinnen und Ukrainer, die in
Kaiserslautern Zuflucht suchen
möchten, sind herzlich willkommen!“
so der OB. Wie seine Kolleginnen und

sein Kollege des Stadtvorstandes
zeigt er sich beeindruckt von den viel-
fältigen Angeboten, die ihn aus der
Bevölkerung erreichen. Darunter sei-
en auch Menschen, die anbieten,
Flüchtlinge auch privat unterzubrin-
gen. „Dies ist ein beeindruckendes
Beispiel gelebter Solidarität in dieser
dunklen Zeit!“

Direkt am Montagmorgen wurden
die städtischen Hilfen für Betroffene
der Ukraine-Krise dann weiter kon-
kretisiert. Seit Dienstag können Men-
schen, die Sachspenden zur Verfü-
gung stellen möchten, sich bei der
Stadt registrieren:

Stadt bereitet sich auf Flüchtlinge vor

0631 365 1045 (Mo-Fr 9-12 Uhr;
Do 14-17 Uhr)
notversorgung@kaiserslau-
tern.de

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung nehmen in ei-
nem eigens eingerichteten Callcenter
das Angebot samt Kontaktdaten auf.
Sobald konkrete Bedarfe feststehen,
wird die Stadt die potenziellen Spen-
derinnen und Spender kontaktieren.
Stand Dienstag war dies noch nicht
der Fall, das heißt es ist noch nicht ab-
sehbar, welche Dinge in welcher Men-
ge gebraucht werden. Im ersten
Schritt wird es vor allem um Einrich-

tungsgegenstände für Notunterkünf-
te für Flüchtlinge aus den Kriegsge-
bieten gehen.

Die Arbeiten zur Einrichtung eben-
dieser Notunterkünfte laufen in der
Verwaltung mit Hochdruck. Primär ist
dafür die ehemalige ZOAR-Immobilie
in der Mennonitenstraße vorgesehen.
Das derzeit leerstehende Gebäude ist
in Besitz der Stiftung Bürgerhospital
und steht damit kurzfristig zur Verfü-
gung. Hier können rund 90 Personen
Unterschlupf finden. Eine weitere po-
tenzielle Unterkunft ist das Bürger-
Büsing-Heim in der Hahnbrunner
Straße. Um die Schutzsuchenden
bestmöglich zu versorgen, wurde be-
reits eine ärztliche und psychologi-
sche Betreuung vor Ort in den Unter-
künften organisiert.

Wie hoch der Bedarf sein wird, ließ
sich Stand Dienstag noch nicht ab-
schätzen. Die Ausländerbehörde
steht diesbezüglich in engem Aus-
tausch mit dem zuständigen Ministe-
rium für Familie, Frauen, Jugend, Inte-
gration und Verbraucherschutz. Aktu-
ell leben 335 Ukrainerinnen und
Ukrainer in Kaiserslautern.

Auf der städtischen Homepage fin-
den sich die wesentlichen Informatio-
nen, die die Stadt Betroffenen sowie
allen, die helfen möchten, zur Verfü-
gung stellen kann. Die Seite wird per-
manent aktualisiert und ist direkt im
oberen Teil der Startseite von
www.kaiserslautern.de verlinkt sowie
über den Kurzlink www.kaiserslau-
tern.de/ukraine erreichbar. |ps

Sitzung des
Stadtrechtsausschusses
Am Freitag, 11. März, findet eine öf-
fentliche Sitzung des Stadtrecht-
sausschusses statt. Beginn ist um
8.50 Uhr im Großen Ratssaal des Rat-
hauses. Den Vorsitz hat Christina Ma-
yer. Es ist zu beachten, dass im Rat-
haus nach wie vor die 3G-Regel sowie
die Maskenpflicht gelten und wegen
der Abstandsregeln die Zahl der Sitz-
plätze für Zuschauer stark begrenzt
ist. |ps

Stadtverwaltung jetzt
auch auf Instagram

Soziale Netzwerke sind zu einem we-
sentlichen Bestandteil des berufli-
chen und privaten Informations- und
Kommunikationsverhaltens gewor-
den. Auch für Behörden ist es daher
wichtig, auf diesen Plattformen aktiv
zu sein und die Bürgerinnen und Bür-
ger direkt anzusprechen. Nachdem
die Stadt Kaiserslautern sich auf Fa-
cebook, Twitter und YouTube bereits
etabliert hat, folgt nun Instagram.

Mit dem neuen Kanal möchte die
Verwaltung eine weitere Zielgruppe
erreichen, um Informationen und
Neuigkeiten rund um Kaiserslautern
besser verbreiten zu können. Zu fin-
den ist der Account, wie auch auf den
anderen Plattformen, unter dem Na-
men „StadtKL“. |ps

Ferienhelferinnen und
Ferienhelfer gesucht

Auch in diesem Jahr möchte die Stadt
Kaiserslautern in den Sommerferien
eine Betreuung für Kinder und Jugend-
liche bieten. Unter dem Motto „Starke
Ferien – Starke Kinder“ sollen die Tage
mit vielen Attraktionen und vor allem
Spaß gefüllt werden. Daher sucht das
Referat Jugend und Sport engagierte
Helferinnen und Helfer zur Mitgestal-
tung der Freizeitangebote.

Zum Programm gehören Ausflüge,
Spiele, Sport, Kunst und vieles mehr.
Dabei ist es dem Jugendreferat wich-
tig, die Kinder und Jugendliche in ver-
trauensvolle Hände zu geben. Die Be-
treuerinnen und Betreuer sollten da-
her folgende Voraussetzungen mit-
bringen: Volljährigkeit, Teamfähigkeit,
ein erweitertes Führungszeugnis und
besonders Spaß an der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen. Die Unterstüt-
zung ist auch wochenweise gefragt.
Bewerbungen können an ferienpro-
gramm@kaiserslautern.de gesendet
werden.

Bei Fragen steht das Jugendreferat
unter 0631/365- 2689 oder 2678 zur
Verfügung. |ps

Stadtrat befasst sich mit neuer Stadionpachtvereinbarung

In seiner nächsten Sitzung am 7. März
wird sich der Stadtrat mit der Pacht-
zinsregelung mit dem 1. FC Kaisers-
lautern für die Spielzeiten 2022/23
und 2023/24 befassen. Das neue
Zahlenwerk, das Oberbürgermeister
Klaus Weichel dem Rat zum Beschluss
vorlegen wird, entspricht dabei exakt
der bisherigen Vereinbarung.

Der 1. FCK hat mit Schreiben vom
18. November 2021 eine erneute Re-
duktion des Pachtzinses beantragt.
Anstatt der eigentlich vereinbarten

3,2 Millionen Euro pro Saison bean-
tragt der Verein wie auch in den ver-
gangenen zwei Spielzeiten eine Re-
duktion auf 2,4 Millionen Euro in der
Zweiten Bundesliga und 625.000 Euro
in der Dritten Liga. Um die dadurch
entstehenden Verluste für die Fritz-
Walter-Stadion-Gesellschaft abzufe-
dern, enthält der neue Pacht- und Be-
treibervertrag wie bisher verschiede-
ne Zusatzklauseln. So erhöht sich die
Mindestpacht in der Dritten Liga um
weitere 100.000 Euro, wenn der Club

Bestehende Bedingungen sollen auch für die Saisons 22/23 und 23/24 gelten
mindestens 21.000 zahlende Zu-
schauer hatte. Auch erhält die Stadi-
ongesellschaft jeweils eine Erlösbetei-
ligung in Höhe von 40 Prozent beim Er-
reichen der zweiten und dritten Runde
des DFB-Pokals. Der Stadt werden
darüber hinaus Sponsoringleistungen
in Höhe von 100.000 Euro pro Jahr ge-
währt, das beinhaltet etwa Werbeflä-
chen und Freikarten für soziale Ein-
richtungen im Stadtgebiet.

Die Stadiongesellschaft hat einen
jährlichen Finanzbedarf in Höhe von

mindestens 3,2 Millionen Euro, um ih-
ren Verpflichtungen nachkommen zu
können, allen voran die jährlichen
Zinszahlungen in Höhe von 2,95 Mil-
lionen Euro, mit denen bis zum Jahr
2036 der Kredit zum Kauf des Stadi-
ons in Höhe von 65 Millionen Euro be-
dient werden muss. Bei geringeren
Pachtzahlungen durch den Verein feh-
len der Stadiongesellschaft somit bis
zu 2,6 Millionen Euro pro Jahr. Im
schlimmsten Fall könnte das dazu füh-
ren, dass der Kredit zurückgezahlt

werden müsste, ebenso die zum Sta-
dionausbau benötigten Investitionszu-
schüsse. Insgesamt wäre das eine Be-
lastung von über 100 Millionen Euro,
die so auf die Stadiongesellschaft und
somit die Stadt zukommen könnte.

Um dies zu verhindern, wurde die
Differenz bereits in der Vergangenheit
immer wieder aus dem städtischen
Haushalt beglichen, teilweise auch be-
zuschusst vom Land Rheinland-Pfalz.
Diese Entscheidung steht nun am 7.
März wieder an. |ps

Exzellenter Baustein auf
dem Weg in die Klimaneutralität

Im Rahmen eines Strategiedialogs
der Zukunftsregion Westpfalz (ZRW)
im Zuge des „HyStarter“-Projekts hat
sich Oberbürgermeister Klaus Wei-
chel für ein Vorantreiben der Wasser-
stoffnutzung in Kaiserslautern aus-
gesprochen. Im Wasserstoff, so Wei-
chel, liege immenses Potenzial. „Ein
Potenzial, das wir heben müssen,
wenn die Energiewende gelingen soll.
Ein Potenzial, das auch dringend wie-
der mehr öffentliche Aufmerksam-
keit benötigt. Wasserstoff muss und
wird künftig eine bedeutende Rolle
bei der Energie- und Mobilitätswende
spielen“, erklärte das Stadtober-
haupt.

Wasserstoff könnte in bestimmten
Anwendungsfeldern eine zentrale
Rolle als Speichermedium über-
schüssiger Energie zukommen. In ei-
nem Industriegebiet wie etwa dem IG
Nord könnte eine kompakte Wasser-
stoffanlage die bereits vorhandenen
großen Photovoltaikanlagen optimal
ergänzen. „Die überschüssige Ener-
gie, die aus der Sonne entsteht,
könnte man in Wasserstoff umwan-
deln, der dann auf Reserve verwen-
det wird, um den Strombedarf der an-

sässigen Unternehmen – und ihrer
LKW-Flotten! – zu decken.“ Dies sei
zwar noch Zukunftsmusik und gerade
für ein einzelnes Unternehmen sei
die Kosten-Nutzen-Rechnung wahr-
scheinlich noch viel zu unattraktiv.
„Im Verbund wiederum wird Wasser-
stoff aber interessant und wäre ein
exzellenter Baustein, um ein Indust-
riegebiet klimaneutral zu machen.“

Auch verwies Weichel auf die noch
bestehenden Grenzen des batterie-
gestützten Elektroantriebs im
Schwerlastverkehr. Es sei zwar er-
freulich, dass sich dieser bei den
PKW langsam durchsetze, alleine
könne er die Mobilitätswende jedoch
vermutlich nicht schultern. „Ein 40-
Tonner bräuchte eine riesige Batterie,
um seine üblichen Touren absolvie-
ren zu können. Und auch der Lade-
vorgang überschreitet die Dauer
beim PKW bei weitem. Von der not-
wendigen Infrastruktur sind wir lei-
der meilenweit entfernt.“ Diese Lü-
cke könne Wasserstoff füllen. „Eine
Mischung aus Batterieantrieb und
Wasserstoff wäre ein sinnvoller Weg,
wenn wir die Emissionen im Straßen-
verkehr reduzieren wollen. Wasser-

OB Klaus Weichel spricht sich für Wasserstoffnutzung aus
stoff eher bei den schweren Fahrzeu-
gen, die Batterie eher bei den leich-
ten.“

Der Rathauschef dankte der ZRW
für die Initiative zusammen mit den
Pfalzwerken und zeigte sich über-
zeugt, dass Kaiserslautern als Teil ei-
nes regionalen Wasserstoff-Ver-
bunds, bestehend aus Akteuren der
gesamten Region Westpfalz, einen
starken Beitrag leisten könne. Kai-
serslautern sei ein Hightech-Stand-
ort, der die Möglichkeiten habe, mit
seinem Knowhow die Entwicklung
von Wasserstofftechnologie voran-
zutreiben. Weichel begrüßte die da-
hingehenden Initiativen der vergan-
genen Jahre aus der Forschungsland-
schaft und das gemeinsame Wasser-
stoffprojekt „Blue Corridor“ von WVE,
SWK und ZAK.

„Das ambitionierte Ziel der Klima-
neutralität ist mit einer Technologie
alleine nicht zu erreichen. Zumindest
nicht Stand heute. Wir erreichen es
nur, wenn wir die Möglichkeiten der
grünen Energiegewinnung und der
Energieeinsparung clever und effi-
zient ausschöpfen und kombinieren“,
so der OB. |ps

Übersicht über
Geoportale

Zur besseren Übersicht über alle öf-
fentlich verfügbaren Geoportale der
Stadt Kaiserslautern wurden diese im
Internetauftritt der Stadt auf einer
Übersichtsseite dargestellt. Dazu zäh-
len etwa der Flächennutzungsplan,
die Baustellenkarte oder die Abrech-
nungsgebiete der Wiederkehrenden
Beiträge. Wer die Karten in eigene An-
wendungen einbinden will, findet dort
auch die passenden Links zu den je-
weiligen WMS-Diensten.

Die Übersichtsseite ist über
www.kaiserslautern.de/geoportale-
direkt erreichbar. Zuständig für den
Betrieb der Geoportale ist das Referat
Stadtentwicklung. |ps

Streetsoccer zeigte sich
wieder großer Beliebtheit

Die Winterferien dieses Jahr waren
besonders stürmisch und wechsel-
haft. Das Team der Jugendarbeit der
Stadt Kaiserslautern schreckte das
jedoch nicht ab und bot den Kindern
und Jugendlichen wieder ein tolles
Programm. Streetsoccer auf dem
Stockhausplatz durfte dabei nicht
fehlen: Ganze sieben Stunden lang
wurde vergangenen Donnerstag ge-
kickt.

Mit tatkräftiger Unterstützung der
Jugendlichen wurde bereits früh mor-
gens das mobile Kleinfeld aufgebaut.
Gespielt wurde meist „drei gegen
vier“ oder „vier gegen vier“ in bunt ge-

Mobiles Fußballfeld kann ausgeliehen werden

mischten Teams. So hatten alle die
Möglichkeit mitzukicken. Auch eine in
den Herbstferien mit Beteiligung von
Jugendlichen gebaute Torwand kam
wieder zum Einsatz. In den Pausen
konnte sich im Jugendzentrum aufge-
wärmt werden, im Innenhof wurde ge-
grillt und Getränke standen bereit.
Trotz Kälte wurde die Aktion von vie-
len Jugendlichen rege genutzt.

Nicht nur zum eigenen Spaß steht
das mobile Fußballfeld des Jugend-
und Programmzentrums zur Verfü-
gung: Auch Träger, Vereine, Schulen
und Verbände können es für Veran-
staltungen mieten. |ps
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Das mobile Fußballfeld wurde letzte Woche auf dem Stockhausplatz
aufgebaut FOTO: PS
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Bekanntmachung der Stadt Kaiserslautern

Der Bauausschuss des Stadtrates hat in seiner Sitzung am 29.11.2021 für den nach-
folgenden Bebauungsplanentwurf die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung
(Planauslegung) nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. 2017, Teil I, Nr. 72, S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. I S. 4147) beschlossen:

Bebauungsplanentwurf „Bahnhofsumfeld Einsiedlerhof“

Planziel: Städtebauliche Neuordnung des Areals

Begrenzung des Plangebiets:

Es wird nach § 13a Abs. 3 BauGB darauf hingewiesen dass der Bebauungsplan im be-
schleunigtenVerfahren nach § 13 BauGB ohne die Durchführung einer Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Die wesentlichen Gründe hierfür sind die Wie-
dernutzbarmachung von ehemaligen Bahnflächen, die bisher gewidmet waren. Es
wird lediglich der Bestand gesichert und Grünflächen festgesetzt.

Die Planauslegung soll gemäß § 3 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (Pla-
nungssicherstellungsgesetz – PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBI. I S. 1041), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353) durch die
Veröffentlichung im Internet stattfinden.

Den Bürgern/innen wird darüber hinaus eine Einsichtnahme in die Unterlagen, nach telefoni-
scherTerminvereinbarung (Telefon Nr. 0631 365-2579 oder 0631 365-1610), angeboten.

Der Bebauungsplanentwurf mit denTextlichen Festsetzungen, der Begründung liegt in
der Zeit vom

14. März 2022 bis zum 22. April 2022

während der Dienststunden der Stadtverwaltung Kaiserslautern (montags - donners-
tags von 8:00 – 12:30 Uhr und 13:30 – 16:00 Uhr, freitags von 8:00 – 13:00 Uhr) im
Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1, 67653 Kaiserslautern, beim Referat Stadtentwicklung
im 13. Obergeschoss, Zimmer 1324 öffentlich aus. Ergänzend und zur unverbindlichen
Information können die Planunterlagen auch im Internet unter www.kaiserslau-
tern.de/biv oder über den unten stehenden QR-Code eingesehen werden.

Bestandteil der im Rathaus ausgelegten Unterlagen sind auch die bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen. Die Unterlagen enthalten die folgenden Arten
umweltbezogener Informationen:

1. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Boden
- Informationen zur Neuversiegelung

2. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Wasser
- Informationen zu Versickerungsflächen, Starkregenereignissen

3. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Klima
- Informationen zur Veränderung der geländeklimatischen Verhältnisse

4. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen Tiere, Pflanzen, Biotope
- Informationen zur Schaffung von Grünflächen und der Bestandssituation

5. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild
- Informationen über die geplante Bebauung

6. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen Kultur- und Sachgüter
- Informationen zu archäologischen Funden, Denkmälern

7. mit folgenden wesentlichen Auswirkungen auf den Menschen
- Informationen zur Lärmsituation

Es wird nach § 3 Abs. 2 BauGB darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen zum Bebau-
ungsplanentwurf während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abge-
geben werden können. Darüber hinaus können die Stellungnahmen auch per Post
(Stadtverwaltung Kaiserslautern, Referat Stadtentwicklung, Willy-Brandt-Platz 1,
67653 Kaiserslautern) eingereicht werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt
bleiben.

Darüber hinaus informieren wir Sie hiermit über die Verarbeitung Ihrer Daten, die Sie
mit Ihrer Stellungnahme während der Öffentlichkeitsbeteiligung abgeben. Mit der Ab-
gabe Ihrer Stellungnahme stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten zu. Wir verarbei-
ten Ihre Daten nach § 3 Baugesetzbuch (BauGB) und Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Nr. e)
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zurWahrnehmung einer Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse liegt und im Rahmen der gemeindlichen Planungshoheit, die der
Stadt Kaiserslautern übertragen wurde. Wir benötigen Ihre personenbezogenen Da-
ten, um unsere Aufgaben erfüllen zu können. Sofern wir die für unsere Aufgabenerfül-
lung erforderlichen Daten nicht erhalten, besteht die Möglichkeit, dass wir Ihr Anliegen
nicht bearbeiten können. Weitere Informationen können Sie auf der Internetseite der
Stadt Kaiserslautern nachlesen unter www.kaiserslautern.de/datenschutz-bauleit-
planverfahren

Kaiserslautern, den 25.02.2022
Stadtverwaltung

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Rechtsverordnung

nach § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom
21.11.2006, GVBl. 2006, Seite 351

über das Offenhalten vonVerkaufsstellen in der Stadt Kaiserslautern an den
Sonntagen

03.04.2022, 22.05.2022, 16.10.2022 und 27.11.2022 in der Zeit von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr

Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 21. Nov. 2006
(GVBl. S. 351)
in der derzeit geltenden Fassung wird für die Stadt Kaiserslautern folgende Rechtsver-
ordnung erlassen:

§ 1
(1) Die Verkaufsstellen in der Stadt Kaiserslautern, mit Ausnahme der Verkaufsstellen

in den Ortsbezirken Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Erzhütten/
Wiesenthalerhof, Hohenecken, Morlautern, Mölschbach, Siegelbach, dürfen im
Jahr 2022 an folgenden Tagen aufgrund folgender Anlässe jeweils in der Zeit von
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein:

a) Sonntag, 03.04.2022: „Lautern Blüht auf“
b) Sonntag, 22.05.2022: „Maikerwe“
c) Sonntag, 16.10.2022: „Oktoberkerwe“
d) Sonntag, 27.11.2022: „Weihnachtsmarkt“

(2) Falls die dem jeweiligen verkaufsoffenen Sonntag zugrundeliegendeVeranstaltung
abgesagt wird, z.B. aufgrund der Corona-Pandemie, ist auch die sonntägliche Öff-
nung der Verkaufsstellen nicht zulässig.

§ 2

(3) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes vom 06. Juni 1994
(BGBl. I,
Seite 1170, 1171) in der zurzeit geltenden Fassung sind zu beachten.

(4) Jugendliche, werdende und stillende Mütter dürfen nicht beschäftigt werden.

§ 3
Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein Verzeichnis mit
Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer der an dem verkaufsoffe-
nen Sonntag beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die zum
Ausgleich für die Beschäftigten an diesem Tag gewährte Freistellung zu führen.

§ 4
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 3 dieser Verordnung werden als
Ordnungswidrigkeit nach § 15 des LadöffnG geahndet.

Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot von Jugendlichen können als
Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom
12.04.1976 (BGBl. I, S. 965) in der derzeit geltenden Fassung geahndet werden.

Die Beschäftigung werdender und stillender Mütter kann nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 des
Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) in der derzeit gültigen Fassung
als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ordnungswidrigkeit nach
§ 22 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 06. Juni 1994 (BGBl. I, Seite 1170, 1171) in
der derzeit geltenden Fassung geahndet werden.

§ 5
Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Kaiserslautern, den 22.02.2022

Stadtverwaltung Kaiserslautern

gez.

Dr. KlausWeichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
über die Feststellung und Einberufung einer Ersatzperson für den Ortsbeirat des Ortsbezirks
Siegelbach

Nach der Wahl des Ortsbeirats am 26. Mai 2019 war Frau Silke Kretzschmar über den
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Wahlvorschlag 7 – Freie Wählergruppe Kaiserslautern e. V. – FWG – in den Ortsbeirat
des Ortsbezirks Siegelbach gewählt. Frau Kretzschmar ist leider verstorben.

Da es nach dem Stimmenergebnis keine Ersatzperson mehr gibt, sinkt die gesetzliche
Zahl der Mitglieder im Ortsbeirats Siegelbach gemäß § 29 Abs. 4 GemO auf 13.

Kaiserslautern, 23.02.2022

gez.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 07.03.2022, 15:00 Uhr findet in der Fruchthalle, Fruchthallstraße 10, 67655 Kai-
serslautern eine Sitzung des Stadtrates statt.

T a g e s o r d n u n g:
ÖffentlicherTeil
1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Änderungen in Ausschüssen und sonstigen Gremien
3. Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine (Antrag der Fraktion DIE LINKE)
3.1. Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die Kaiserslauterer Stadtgesellschaft

(Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, DIE GRÜNEN, FDP, FWG und DIE
LINKE)

4. Pachtzinsregelung mit dem 1. FC Kaiserslautern für die Spielzeiten 2022/2023
und 2023/2024

5. Erarbeitung von Strategien für die gewerbliche und industrielle Entwicklung
des Wirtschaftsraumes Kaiserslautern (Ansiedlungs- und Vermarktungs-
richtlinien / Interkommunale Ansätze)

6. Anhörung zum Pfaff-Gelände (Antrag der Fraktionen der FDP, CDU, DIE
GRÜNEN; FWG und der DIE LINKE)

7. Barrierefreiheit in Kaiserslautern (Antrag der SPD-Fraktion)
7.1. Bestandsaufnahme Barrieren in Kaiserslautern (Antrag der Fraktion DIE

GRÜNEN)
7.2. Barrierefreiheit am Bahnhaltepunkt Einsiedlerhof (Antrag der Fraktion DIE

GRÜNEN)
7.3. Barrierefreie, öffentliche Toiletten in der Stadt (Antrag der Fraktion DIE

GRÜNEN)
7.4. Barrierefrei zum Ziel (Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN)
8. Nachverdichtung in Kaiserslautern (Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN)
9. Berichtsantrag: Aktuelles Vorgehen Neue Stadtmitte (Antrag der Fraktion DIE

GRÜNEN)
10. Sondernutzungssatzung und -gebühren Terrassengastronomie (Antrag der

SPD-Fraktion)
11. Wasserzuführung zum Gelterswoog (Antrag der FWG-Fraktion)
12. Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Kaiserslautern
13. Unterrichtung des Stadtrates gem. § 33 Abs. 1 GemO über das Ergebnis der

im Jahr 2016 durchgeführten überörtlichen Prüfung durch den Rechnungshof
Rheinland-Pfalz

14. Entscheidung über die Annahme von Spenden und Sponsoringleistungen
nach § 94 Abs. 3 GemO

15. Genehmigung zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen des
Haushaltsjahres 2021 gemäß § 17 Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO)

16. Schuldenbericht 2021
17. Erhöhung der Entgelte für die Eisbahn
18. Planungseinstieg Quartermasterkaserne (Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN)
19. Regelmäßiger Sachstandsbericht „Corona“ (vorsorglich)
20. Regelmäßiger Bericht über die Entwicklung des Pfaffgeländes (vorsorglich)
21. Regelmäßiger Bericht zur Digitalisierung (vorsorglich)
22. Vorstellung Cyclomedia
23. Regelmäßiger Bericht zum Citymanagement (vorsorglich)
24. Mitteilungen
25. Anfragen

NichtöffentlicherTeil (Beginn: 19:00 Uhr)

1. Anhörung zum Pfaff-Gelände (Antrag der Fraktionen der FDP, CDU, DIE
GRÜNEN; FWG und der DIE LINKE)

2. Auftragsvergabe - Neue Stadtmitte, 2. BA, Burgstraße/Fruchthallstraße,
Verkehrswegebauarbeiten

3. Auftragsvergabe - Schülerbeförderung zur Schule Am Beilstein in
Kaiserslautern

4. Auftragsvergabe - Schülerbeförderung zur GS Stresemann und GS
Pfaffenwoog

5. Auftragsvergabe - Ausbau „Zum Bornberg“ in Kaiserslautern-Morlautern,
Verkehrswegebauarbeiten

6. Auftragsvergabe - Referat Tiefbau, Straßenbeleuchtung - JahresLV
2022/2023, Tiefbauarbeiten mit Oberflächenherstellung

7. Auftragsvergabe – GS Morlautern, BAFA Nr. 1, Schulraumlüftung – Installation
von dezentralen Lüftungsanlagen in Unterrichtsräumen

8. Ermächtigung zur Unterzeichnung einer Verlängerung der Anlage 7 zur
Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen um ein weiteres Jahr

9. Grundstücksveräußerung im Industriegebiet Nord, Teil 2
10. Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundstücks in der Gemarkung Erlenbach
11. Veräußerung eines Erbbaugrundstückes
12. Verkauf einer Grundstücksteilfläche in der Gemarkung Kaiserslautern
13.-14. Personalangelegenheiten
15. Mitteilungen
16. Anfragen

gez. Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Hinweis:
Die Teilnahme an der Sitzung ist aufgrund der aktuell geltenden Rechtslage nur unter
Nachweis des „3G-Status“ möglich. Dieser wird vor Eintritt kontrolliert. Halten Sie bitte
beim Einlass den entsprechenden Nachweis bereit.
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Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Kultur zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter (m/w/d) in Vollzeit.

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet, zunächst bis 31.08.2022.

Dienstlicher Einsatzort ist die Fruchthalle Kaiserslautern.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 7 TVöD.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 149.21.41.193a)
erhalten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/kar-
riere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Bekanntmachung

Die UNIVERSITÄTSSTADT KAISERSLAUTERN sucht für ihr Referat Kultur, Emmerich-
Smola-Musikschule und Musikakademie, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Lehrkraft für Drumset (m/w/d) in Teilzeit (5 Wochenstunden).

Die Stellenbesetzung erfolgt befristet auf die Dauer der Arbeitszeitreduzierung eines
Mitarbeiters, längstens bis 22.07.2022.

Die Bezahlung richtet sich nach der Entgeltgruppe 9a bzw. 9b TVöD. Die Eingruppie-
rung erfolgt entsprechend Ihrer Qualifikation.

Den kompletten Ausschreibungstext (Ausschreibungskennziffer: 029.22.41.000a) erhal-
ten Sie bis zum Bewerbungsschluss im Internet unter www.kaiserslautern.de/karriere.

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online über unser Bewerbungsmanagementsystem.
Den entsprechenden Zugang dazu finden Sie ebenfalls unter dem oben genannten
Link.

Dr. Klaus Weichel
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Öffentliche Ausschreibung

Die Metallbau-, Verglasungs- und Beschlagarbeiten DIN 18 360/18 361 für den Neu-
bau der Grundschule Schillerschule werden öffentlich ausgeschrieben.

Ausschreibungs-Nr.: 2022¬/01-083
Ausführungsfrist
Beginn der Ausführung: 13.06.2022
Fertigstellung oder Dauer der 23.12.2022

Zentrale Vergabestelle – Telefon: 0631 3652432 / vergabestelle@kaiserslautern.de

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
https://rlp.vergabekommunal.de/Satellite/notice/CXU7YYDYD6N/documents

Öffnung der Angebote: 31.03.2022 um 11:00 Uhr
in 67657 Kaiserslautern, Rathaus Nord, Bau A, Erdgeschoss, Zimmer A016.
Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 10.05.2022

Nähere Informationen erhalten Sie unter
„www.kaiserslautern.de“ – Rathaus/Bürger/Politik – Ausschreibungen.

Kaiserslautern, 24.02.2022
gez.
Peter Kiefer
Beigeordneter
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NICHTAMTLICHER TEIL
WEITERE MELDUNGEN

Kaiserslautern entdecken

Kirchenführung – Von Pfingst-
loch zu Pfingstloch
28 katholische und evangelische Kir-
chen prägen das Stadtbild von Kai-
serslautern. Auf diesem Rundgang
werden Kirchen in der Innenstadt be-
sichtigt - allesamt Zeugen der Stadt-
geschichte. Kirchen sind nicht nur ar-
chitektonische Gebilde - sie stecken
voll mit Leben, Symbolen, Zeichen
und Liebe.
Termin: Samstag, 2. April, 11 Uhr

KL erleben und genießen
Dieser Rundgang erzählt Geschichten
und Geschichte, lässt Vergangenes
erleben – inklusive sinnlicher Überra-
schungen und kleiner Kostproben.
Termin: Freitag, 8. April, 17 Uhr

Des Kaisers Spuren auf dem Burg-
berg
Vom spannenden Bau der Kaiser-
pfalz, ihrer Blüte, der Erweiterung und
dem Bau des Casimirschlosses bis
hin zur Zerstörung und dem Nieder-
gang der beiden Gebäude: Die Füh-
rung über den Burgberg zeigt die
spannenden Spuren seiner wechsel-
vollen Geschichte bis heute.
Termin: Samstag, 9. April, 10.30 Uhr

Termine der Besichtigungstouren im April
KL für kleine Leute (Kinderfüh-
rung)
Warum gibt es einen Fisch im Stadt-
wappen? Und was machen eigentlich
die Elefanten auf dem Kaiserbrun-
nen? Kindgerechte Antworten auf
diese Frage bietet die Kinderführung
„KL für kleine Leute“, für Kinder von 7
bis 10 Jahren.
Termin: Mittwoch, 13. April, 14 Uhr

Stadtrundgang
Kaiserslautern lässt sich ganz wun-
derbar zu Fuß entdecken. Die Mehr-
zahl der Sehenswürdigkeiten liegt
nah beieinander. Dieser Rundgang er-
zählt Geschichten und Geschichte
und lässt Vergangenes erleben.
Termine: Samstag, 16. und 23. April,
10.30 Uhr

Abenteuer Kaiserpfalz (Kinder-
führung)
Wie lebten Kinder im Mittelalter? Wie
sah der mittelalterliche Alltag aus?
Wie wurde man Ritter, wie Kaiser? Ge-
meinsam geht es auf Entdeckertour in
das mittelalterliche Kaiserslautern.
Ausgangspunkt sind die Überreste
der historischen Kaiserpfalz. Die Tour
ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.
Termin: Mittwoch, 20. April, 14 Uhr

Geschichtliche Gastro-Tour
Eine etwas andere Stadtführung ist
die historische Gastro-Tour durch die
geschichtsträchtige Kaiserslauterer
Innenstadt. Zur Entspannung werden
kleine Pausen in gemütlichen Lokalen
eingelegt, in denen Kostproben ge-
reicht und die Geschichte vertieft
wird.
Termin: Mittwoch, 27. April, 17.30
Uhr

500 Meter Stadtgeschichte
Vom Kaiserbrunnen bis in die Fußgän-
gerzone - auf den Spuren von Kaiser,
König und Edelmann. Selbstverständ-
lich werden dabei auch Bürger, Bau-
ern und Bettelmänner nicht außer
Acht gelassen. Treffpunkt ist am Kai-
serbrunnen.
Termin: Samstag, 30. April, 10.30
Uhr

Weitere Informationen:

Bei allen Touren gelten die aktuellen Hygiene-
regeln der Tourist Information für öffentliche
Stadtrundgänge.
Wenn nicht anders vermerkt, ist Treffpunkt vor
der Tourist Information. Die Tourist Information
bittet bei allen Führungen um Voranmeldung
telefonisch unter 0631/3654019

Umweltschonende Kanalsanierung
im Landschaftsschutzgebiet

Sieben Bauabschnitte auf insgesamt
2,7 Kilometern Kanalstrecke, dazu 15
Schächte – so sieht die stolze Bilanz
der Sanierungsarbeiten aus, die zur
Reparatur des rund 60 Jahre alten
Mischwassersammlers im Nordwes-
ten von Kaiserslautern, zwischen dem
Opelkreisel/Gewerbegebiet West
und dem Blechhammerweg, notwen-
dig waren. Eingesetzt hatte die Stadt-
entwässerung Kaiserslautern (STE)
dabei eine spezielle Methode, das so-
genannte Schlauchlinerverfahren,
durch das eine größere Belastung für
Mensch und Umwelt vermieden wer-
den konnte. „Bei einem Großteil des
Baustellengebietes handelte es sich
um ein Landschaftsschutzgebiet am
Rande eines Naturschutzgebietes“,
erläutert STE-Projektleiter Jörg
Schößler. Oberste Priorität hatten
deshalb die größtmögliche Vermei-
dung von Flurschäden und eine
schnelle Durchführung der Arbeiten.

Wie Schößler ausführt, hätten er
und sein Team eng mit der beauftrag-
ten Rohrsanierungsfirma Aarsleff aus
Röthenbach an der Pegnitz zusam-
mengearbeitet, um die störungsfreie
Sanierung bei laufendem Betrieb zu
gewährleisten. „Für die STE war es
wichtig, stets genau über den zeitli-
chen Ablauf der Arbeiten informiert
zu sein. Nur so konnten wir die Umlei-
tungen für Spazierende sowie die
zahlreichen Radfahrerinnen und Rad-
fahrer rechtzeitig ausschildern und
die Nutzung des Waldes zur Naherho-
lung weiterhin gewährleisten.“ Bür-
germeisterin Beate Kimmel, Vorsit-
zende des Verwaltungsrates der STE,
zeigt sich begeistert über das graben-
lose Verfahren, das die Störungen für
Natur und Erholungssuchende bei der
Kanalsanierung in Grenzen hielt. „Es
war beeindruckend, wie die Verant-
wortlichen Hand in Hand zusammen-
arbeiteten und die vielen Herausfor-
derungen des Sanierungsprojektes
gemeinsam – für die Natur und Men-
schen oftmals unauffällig – bewältig-
ten“, bedankt sie sich bei den Mitar-
beitenden der STE und Firma Aarsleff.

Diese hatten bei der mehrmonati-
gen Sanierungsmaßnahme außer der
besonderen Lage der Baustelle noch
weitere Schwierigkeiten zu berück-
sichtigen. So zeigten die über 60 Jah-
re alten Mischwasserrohre aus Beton
und Stahlbeton die typischen Alters-
schäden wie undichte Muffen, Riss-
bildungen und Löcher, an vielen Stel-
len waren außerdem Baum- und
Pflanzenwurzeln ins Rohrinnere hi-
neingewachsen. Die Anfahrt zu den
Schächten musste über Feldwege,
Waldbereiche und Grünflächen orga-

Stadtentwässerung schließt Arbeiten an Mischwassersammler ab

nisiert werden, für die Zufahrten ab-
seits der Waldwege hatte die Forst-
verwaltung die Errichtung mobiler
Baustraßen gefordert. Diese erwie-
sen sich auch für die Baustellenfahr-
zeuge als gute Lösung, da sie in den
Herbst- und Wintermonaten das Ste-
ckenbleiben im Matsch verhinderten.

Beim Einbau der Liner spielte über-
dies das Wetter eine wichtige Rolle,
da durch die Nähe zur Kläranlage die
bei Regen dort auftretenden Wasser-
massen ein Arbeiten unmöglich
machten. In Abhängigkeit von der Re-
genprognose mussten beispielsweise
täglich bis zu vier oberhalb gelegene

Rückhaltebecken abgesperrt und
nach den Arbeiten wieder geöffnet
werden, um das gespeicherte Abwas-
ser der Kläranlage zuzuleiten. Zur Sa-
nierung der Rohre wurde mit Hilfe
einer Seilwinde ein werkseitig har-
zimprägnierter Glasfaserkanal-
Schlauch in das zuvor kontrollierte
und entsprechend präparierte alte
Rohr eingezogen, durch den passen-
den Luftdruck eng an der Rohrwand
aufgestellt und dann mittels UV-Licht
ausgehärtet. Darüber hinaus muss-
ten insgesamt 15 Schächte ein-
schließlich einiger Steiggänge saniert
werden. |ps
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Beim sogenannten Schlauchlinerverfahren wird ein Spezialschlauch
in das vorhandene Kanalrohr eingezogen und dann ausgehärtet.
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